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Datum der Sitzung Gremium

19.06.2018 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Ortsbeirat bekräftigt sein Ziel, dass die Uferlandschaft am Groß Glienicker See mit durchgehend 
öffentlichem Uferweg gestaltet wird. Er bittet den Oberbürgermeister, alles Notwendige zu 
unternehmen, um die Durchsetzung des öffentlichen Uferweges gemäß Bebauungsplan juristisch oder 
durch Vereinbarungen so schnell wie möglich zu erreichen. 

Der Ortsbeirat respektiert das Vorhandensein privater Uferflächen zwischen Uferweg und See, die 
nicht gegen den Willen der Eigentümer betreten werden dürfen. Er bittet den Oberbürgermeister, durch 
geeignete Maßnahmen (Beschilderung) auf die Unterschiede bei der Betretbarkeit öffentlicher und 
privater Uferbereiche hinzuweisen. 

Der Ortsbeirat bittet den Oberbürgermeister, an geeigneten Stellen im Bereich der öffentlichen 
Uferflächen durch Aufastung und, wo möglich, Fällmaßnahmen bzw. Beseitigung 
beschädigter/abgebrochener Bäume Sichtbeziehungen zwischen Uferweg und See herzustellen. 

Wo es möglich ist, bittet der Ortsbeirat den Oberbürgermeister, durch Inanspruchnahme von 
Vorkaufsrechten Uferflächen zu erwerben. 

gez. 
Winfried Sträter, Birgit Malik
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Seit Beginn des Uferkonflikts 2009 verfolgt der Ortsbeirat das Ziel eines fairen Interessenausgleichs 
bei der Umsetzung des Bebauungsplans 8. Der Ortsbeirat war und ist überzeugt, dass der 
Uferkonflikt nur lösbar ist, wenn sich die juristischen Maßnahmen auf das Notwendige beschränken – 
die Durchsetzung des öffentlichen Uferweges. Die erste Entscheidung der Landesbehörde hat 
bestätigt, dass dies der richtige Weg ist, um das zentrale öffentliche Anliegen, den durchgängig 
nutzbaren Weg, durchzusetzen. 

Nach dem Willen des Ortsbeirates soll dieser Weg weiter verfolgt und so schnell wie möglich zum Ziel 
geführt werden. Ausdrücklich begrüßt der Ortsbeirat die erfolgreichen Bemühungen der Stadt, 
Uferflächen von der Bima zu erwerben und so den Bestand an öffentlichen Flächen in der 
Uferlandschaft zu vergrößern. 
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`~  M Landeshauptstadt 
~v Potsdam 

Der Oberbürgermeister 

Geschäftsbereich/FB: 47/FB Grün- und Verkehrsflächen/472 

Bearbeiter: Fr. Reisse/ Hr. Löffler Telefon: 4603/-4612 

Stadtverwaltung Potsdam 
Büro der Stadtverordnetenvers. 

Eing.. 1 D. DEZ. 2018 

Signum: 
an: 

Einreicher OBR: Groß Glienicke 

Aus der 

Ortsbeiratssitzung am: 18.09.2018 

Datum: 05.12.2018 

Sachstand / Realisierung 

❑ Prüfauftrag ® Beschluss - Drucksachen Nr.: 18/SVV/0418 

Betreff: Uferlandschaft Groß Glienicker See mit öffentlichem Uferweg 

In Bearbeitung o. g. Drucksache teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Die Herstellung von Sichtbeziehungen zwischen Uferweg und See erfolgt im Bereich öffentlicher 
Uferflächen sukzessive auf der Basis der mit dem Ortsbeirat Groß Glienicke abgestimmten 
"Konzeption Uferlandschaft Groß Glienicker See". 

Hierbei müssen sich die Maßnahmen auf den Flächen innerhalb des LSG "Königswald mit Havelseen 
und Seeburger Agrarlandschaft" an den entsprechenden Genehmigungsauflagen der Unteren 
Naturschutzbehörde orientieren. 

Die Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen im unmittelbaren Bereich des Uferweges 
bleibt hiervon unberührt 

Fortsetzung siehe Rückseite 
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